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Urteil 
BAG §§ 22, 23 BAT 1975, 
§ 5 a iedersächsische Gemeindeordnung 
(NGO), § 6 Zweckverbandsgesetz 
(Niedersachsen) 
Vergütung einer Frauenbeauftragten 

1. Eine in einem kommunalen Zweckverband in 
Niedersachsen tätige Gleichste!Lungs-/Frauenbeaufiragte 
mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil­
dung übt keine ihrer Hochschulbildung entsprechende 
Tätigkeit aus und fo!Lt daher nicht unter die Fa!Lgr. 1 a 
der VergGr. II BATIVKA. 

2. Sie ist in VergGr. IV a BA TIVKA eingruppiert. 
Ihre Tätigkeit hebt sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der VergGr. IV b Fa!Lgr. 1 a 
BAT/VKA heraus, weil der Gleichste!Lungs-/Frauenbe­
aufiragten nach dem Arbeitsvertrag und nach der Aus­
gestaltung des Arbeitsverhältnisses Aufgaben übertragen 
sind, aus denen sich entnehmen Läßt, daß an ihr 
Fachwissen Anforderungen gestellt werden, die über 
gründliche, umfassende Fachkenntnis hinausgehen. Da­
gegen hebt sich ihre Tätigkeit nicht durch das Maß der 
damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der 
VergGr. Na Fa!Lgr. 1 b BATIVKA heraus. 

Urteil des BAG vom 20.9.1995 - 4 AZR 685/94 

Zum Sachverhalt: 

Die Klägerin ist Diplom-Polirologin und seit April 1989 als 
Gleichstellungsbeauftragte bei dem Beklagten, einem kommuna­
len Zweckverband in iedersachsen, angestellt. Der Beklagte ist 
zuständig für den öffentlichen Personennahverkehr, die Regional­
planung, Wirrschaftsforderung und aherholung und beschäf­
tigt ca. I 30 Mitarbeiterinnen. Die Klägerin erhält Vergütung 
nach Vergütungsgruppe IV a BAT/VKA. Mit dem Verfahren 
begehrt die Klägerin Entgelt nach Vergütungsgruppe II 
BAT/VKA, hilfsweise nach Vergürungsgruppe lll, ab dem 1. 10. 
1990. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das LAG die 
Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Auf die Revision der 
Klägerin hat das BAG unter Aufhebung des Berufungsurteils das 
Urteil des Arbeitsgerichts dahin abgeändert, daß der Klägerin im 
Wege des Bewährungsaufstiegs ab dem 1.4.1993 Vergütung nach 
Vergürungsgruppe III BAT/VKA zu zahlen ist. 

Aus den Gründen: 
Die Klage ist nur zum Teil begründet. Die Kläge­

rin hat einen Anspruch darauf, ab dem 1. April 1993 
nach Vergütungsgruppe III BAT/VKA vergütet zu 
werden. Die etrodifferenzbeträge sind mit 4% zu 
verzinsen. 

l. Auf das Arbeitsverhältnis der Parteien findet 
kraft beiderseitiger Tarifbindung der BAT/VKA mit 
unmittelbarer und zwingender Wirkung Anwen­
dung(§ 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Satz 1 TVG). 

2. Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt da­
mit davon ab, ob mindestens die Hälfte der die 
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Gesamtarbeitszeit der Klägerin ausfüllenden Arbeits­
vorgänge den Tatigkeicsmerkmalen der von ihr in 
Anspruch genommenen Vergütungsgruppe II, hilfs­
weise III BAT/VKAentspricht (§ 22Abs. 2 Unterabs. 
2 BAT). 

Die Tatigkeiten der Klägerin bilden einen ein­
heiclichen Arbeitsvorgang. Davon ist auch das Lan­
desarbeitsgericht ausgegangen. ach der Stellenbe­
schreibung vom 14. Dezember 1988 ist es die Aufga­
be der Gleichstellungsbeauftragten, innerhalb des 
Zweckverbandes die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu fördern und dafür zu sorgen, daß frau­
enrelevante Fragen im Aufgabenbereich des Zweck­
verbandes berücksichtigt werden. Alle Tatigkeiten 
der Klägerin dienen dem Ziel, geschlechcsbezogene 
Benachteiligungen aufzudecken und für Abhilfe zu 
sorgen (vgl. auch Arbeitsplatzbeschreibung vom 6. 
Februar 1989, Ziff. 9). 

3. ( ... ) 
Die Klägerin erfülle nicht die Vorausserzungen 

der VergGr. II Fallgr. 1 a BAT/VKA. Sie verfugt zwar 
über eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch­
schulbildung (Politologie); sie übe jedoch keine ihrer 
Hochschulbildung entsprechende Tatigkeit aus. Die 
Klägerin hat nicht näher dargestellt, welche Kennt­
nisse und Fertigkeiten sie in ihrem politikwissen­
schafclichen Studium erworben hat und inwiefern sie 
diese Kenntnisse und Fertigkeiten für ihre Tacigkeit 
benötige. Die von ihr gemachten Angaben zu den 
auszuübenden Tatigkeiten reichen allein nicht aus, 
um einen akademischen Zuschnitt feststellen zu kön­
nen. 

Soweit die Klägerin anfuhrt, sie müsse die wissen­
schafcliche und politische Diskussion verfolgen sowie 
Literatur auswerten, rechtfertigt dies nicht einen aka­
demischen Zuschnitt. Das gilt auch für die von ihr 
erstellten Dokumentationen, die sie zur Veranschau­
lichung ihrer Arbeit vorgelegt hat. Der Umgang mit 
wissenschaftlicher Literatur ist nicht allein Mitarbei­
tern mit wissenschaftlicher Hochschulbildung vorbe­
halten. Auch Absolventen von Fachhochschulen 
müssen in gewissem Umfang in der Lage sein, mit 
wissenschaftlicher Literatur zu arbeiten. Demgegen­
über ist die wissenschaftliche Hochschulausbildung 
dadurch gekennzeichnet, daß eine Auseinanderset­
zung mir Forschungsergebnissen und den in der Li­
teratur geäußerten verschiedenen Ansichten gefor­
dert wird. Dies läßt sich insbesondere den vorgeleg­
ten Dokumentationen nicht entnehmen. Die Kläge­
rin verarbeitet zwar Statistiken und frauenbezogene 
Forschungsergebnisse; eine Auseinandersetzung hier­
mit findet jedoch nicht statt. Auch die übrigen Ta­
tigkeiten, wie z. B. Abgabe von Stellungnahmen zu 
Maßnahmen der Verwaltung, Erarbeitung eigener 
Vorschläge, Zusammenarbeit mit den weiblichen Be-
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schäfrigren und dem Personalrat sowie mir anderen 
Frauenbeauftragten, Verbänden, Institutionen usw., 
lassen einen akademischen Zuschnitt nicht erken­
nen. Diese Aufgaben können auch Mitarbeiter ohne 
wissenschaftliche Hochschulbildung ausführen. Die 
von der Klägerin erstellte Arbeitsplatzbeschreibung 
in der Anlage zum Schreiben vom 15. April 1991 
führt zu keiner anderen Bewertung. Der Umgang mir 
wissenschaftlicher Literatur bzw. konzeptionelles Ar­
beiten begründet noch keinen akademischen Zu­
schnitt. Es handelt sich hierbei um Aufgaben, die 
auch von Fachhochschulabsolventen wahrgenom­
men werden können. 

4. ( ... ) 
a) Die Voraussetzungen der VergGr. V b Fallgrup­

pe 1 a BAT/VKA sind erfüllt. Die Tarigkeir der 
Klägerin erfordert gründliche, umfassende Fach­
kenntnisse und selbständige Leistungen. Anhalts­
punkte für die verlangten Fachkenntnisse ergeben 
sich aus der Srellenausschreibung vom 14. Dezember 
1988 und der Arbeirsplatzbeschreibung vom 6. Fe­
bruar 1989. Danach ist ein guter Kenntnisstand der 
Gleichstellungsthematik und die Fähigkeit zu empi­
rischer und konzeptioneller Arbeit erforderlich. Des 
weiteren muß der Stelleninhaber mir den Aufgaben 
des Zweckverbandes vertraut sein. Verlangt werden 
auch selbständige Leistungen. ach der Arbeitsplatz­
beschreibung ist ein hohes Maß an Einfallsreichtum 
und Eigeniniriarive gefordert. Im übrigen sind diese 
Tarigkeirsmerkmale zwischen den Parteien nicht 
streitig, so daß eine pauschale Überprüfung aus­
reicht. 

b) Die Klägerin erfüllt auch die Anforderungen 
der VergGr. IV b Fallgruppe 1 a BAT/VKA. Ihre 
Tatigkeir hebt sich dadurch aus der VergGr. V b 
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Fallgruppe 1 a BAT /VKA heraus, daß sie besonders 
verantwortungsvoll isr. Auch in diesem Zusammen­
hang kann wiederum die Arbeitsplatzbeschreibung 
herangezogen werden, in der festgelegt isr, daß die 
Arbeit wegen ihrer Auswirkungen sowohl in den 
pol irischen Bereich als auch nach außen im besonde­
ren Maße u. a. Veranrwortungsbewußrsein voraus­
setzt. Eine weitergehende Prüfung dieses Tatigkeits­
merkmals erübrigt sich, da hierüber zwischen den 
Parteien ebenfalls kein Srreir besteht. 

c) Die Tarigkeit der Klägerin unterfällr der 
VergGr. IV a Fallgruppe 1 b BAT/VKA, da sie sich 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der VergGr. IV b Fallgruppe 1 a BAT /VKA heraus­
hebt. Zu Unrecht har das Landesarbeitsgericht die 
Voraussetzungen dieser Vergütungsgruppe verneint. 

aa) Hinsichtlich der „besonderen Schwierigkeit" 
ist das Landesarbeirsgerichr zwar von dem zutreffen­
den Rechtsbegriff ausgegangen; bei der Sub umrion 
hat es jedoch nicht alle enrscheidungserheblichen 
Umstände berücksichrigr. 

Die Klägerin hat Aufgaben zu erfüllen, die mit 
gründlichen, umfassenden Fachkenntnissen allein 
nicht mehr zu bewältigen sind, sondern ein beträcht­
lich gesteigertes fachliches Wissen und Können ver­
langen. Von der Klägerin wird die Fähigkeit zu em­
pirischer und konzeptioneller Arbeit verlangt. Wie sie 
durch Vorlage der von ihr ersrellren Dokumentatio­
nen verdeutlicht har, gehört es hierzu, statistische 
Untersuchungen zur Situation der Frauen und ande­
re rhemenbezogene Veröffentlichungen heranzuzie­
hen. Darüber hinaus sind die Interessen der betroffe­
nen Bürgerinnen zu ermitteln und entsprechende 
Daten zu erheben. Hierzu sind u. a. Kentnisse über 
Srarisrik und die Methoden empirischer Sozialfor-
chung notwendig. Für die Öffentlichkeitsarbeit be­

nötigt sie publizistische Kenntnisse. Um sachgerechte 
Lösungsvorschläge erarbeiten zu können, muß sie 
sich in verschiedene Fachbereicho einarbeiten kön­
nen. Bei der Gestaltung von öffentlichen Verkehrsan­
lagen beispielsweise sind insbesondere die bautechni­
schen und baurechtlichen Rahmenbedingungen zu 
berücksichtigen. Für ihre Arbeit im Bereich der 
Wohnraumsituation Alleinerziehender benötigt sie 
mierrechrliche und wohnungsmarkrpolirische 
Kenntnisse. Diese Umstände lassen eine beträchtli­
che Breite des geforderten fachlichen Wissens und 
Könnens erkennen. 

66) Die Tarigkeit der Klägerin hebr sich auch 
durch die Bedeutung aus der VergGr. IV b Fallgruppe 
1 a BAT/VKA heraus. Ihre Tarigkeir isr von großer 
Tragweite für die Situation der Frauen in dem Zu­
ständigkeitsbereich des Zweckverbandes. Die Aus­
wirkungen ihrer Arbeit erstrecken sich nicht nur auf 
die Frauen, die in der Verwaltung des Zweckverban-
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des beschäftige sind oder sich dort um einen Arbeits­
platz bewerben, sondern auch auf sämtliche Einwoh­
nerinnen des Großraums H. Dadurch, daß sie einen 
Frauenbericht erstellt und fortschreibt sowie Frauen­
fördermaßnahmen erarbeitet und deren Durchfüh­
rung überwacht, beeinflußt sie die Tacigkeic des 
Zweckverbandes nicht nur unerheblich. Ihre Arbeit 
wirkt sich insbesondere auch auf das äußere Erschei­
nungsbild des Zweckverbandes aus, da Fragen der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der 
Öffentlichkeit eine besondere Beachtung finden. 
Wegen dieser Auswirkungen der Tacigkeic wird in der 
Arbeitsplatzbeschreibung in besonderem Maße Ein­
fühlungsvermögen, Verhandlungsgeschick und Ver­
antwortungsbewußcsein gefordert. 

d) Die Klägerin ist jedoch nicht in die VergGr. III 
Fallgruppe 1 a BAT/VKA eingruppiert, da sich ihre 
Tatigkeit nicht durch das Maß der damit verbunde­
nen Verantwortung erheblich aus der VergGr. IV a 
Fallgruppe 1 b BAT/VKA heraushebe. Ihre Tacigkeic 
ist zwar besonders verantwortungsvoll im Sinne der 
VergGr. IV b Fallgruppe 1 a BAT/VKA, sie erreicht 
jedoch das in der VergGr. III Fallgruppe 1 a 
BAT/VKA geforderte Spitzenmaß an Verantwortung 
nicht. Mitarbeiter sind ihr selbst nichr unterstelle. Die 
von ihr erstellten Konzepte sind für andere Verwal­
tungsbereiche nicht verbindlich. Insofern über­
nimmt sie keine Verantwortung für die Arbeit ande­
rer Abteilungen des Zweckverbandes. Soweit im 
Schriftverkehr allgemeine Belange des Zweckverban­
des oder der einzelner Fachbereiche bzw. Abteilungen 
berühre werden, hat sie sich vorher mit dem Ver­
bandsdirektor bzw. den betroffenen Fachbereichs­
und Abceilungsleicern abzustimmen. Der vorherigen 
Abstimmung unterliegen auch Berichte, die über die 
Verwaltung hinaus weitergeleitet werden sollen, Ver­
öffentlichungen, mündliche Beiträge in den Gremien 
des Verbandes, in Veranstaltungen usw. Die Verant­
wortung der Klägerin im Bereich der Öffentlichkeits­
arbeit ist damit erheblich eingeschränkt. Dies alles 
läßt nicht den Schluß zu, es handele sich um ein 
solches Maß an Verantwortung, das einer weiteren 
Steigerung nicht mehr zugänglich ist. 

e) Die Klägerin hat jedoch ab 1. April 1993 
aufgrund Bewährungsaufstiegs einen Anspruch auf 
die Vergütung der VergGr. III Fallgruppe 1 b 
BAT/VKA. 

Buchbesprechung 
Elke Biester u.a. (Hg.): 
Gleichstellungspolitik - Totem und 
Tabus. Eine feministische Revision. 
Campus-Verlag Frankfurt/New York 1994, 192 S. 
(Reihe „Politik der Geschlechterverhältnisse" Band 1) 
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,,Die Gleichscellungspolicik ist tot! Es lebe die ... " 
In etwa so lautet die Bestandsaufnahme feministi­
scher Policikwissenschafclerinnen in einem jüngst er­
schienenen Band zur Gleichscellungspolicik. Er 
macht den Anfang in einer Reihe, die im Campus­
Verlag frauenbewegce Forscherinnen im Umkreis des 
Arbeitskreises Politik und Geschlecht im policikwis­
senschafclichen Berufsverband DVPW unter wohl 
recht wesentlicher Mithilfe von Petra Schäfter (33) 
herausgeben. Sie verfolgen den Anspruch, politologi­
sche Theorie der feministischen Praxis - oder femi­
nistische Theorie der Politik - näher zu bringen. Um 
ein Urteil vorwegzunehmen: Mit der Dokumentati­
on einer Tagung des Arbeitskreises gelinge es, diesem 
gerecht zu werden. 

Die bundesdeutsche Gleichstellungspolitik der 
90er ist eine angepaßte, je nach Bereich wenig, nicht 
oder sogar negativ erfolgreich, sie legitimiere den 
Status quo eher, als daß sie ihn verändert und entra­
dikalisiert feministische Politik und Bewegung. Die­
ses Urteil, das alle Autorinnen des Bandes im Ansatz 
teilen, läßt verschiedene Schlüsse zu. Zum einen 
kann Gleichscellungspolicik eine Absage erteile wer­
den. Dazu tendieren zumindest rhetorisch radikal­
autonom-separaciscische Teile der Frauenbewegung. 
Zum anderen kann Gleichscellungspolicik begleitend 
erweitere werden. Dafür entscheiden sich die Auco­
rinnen, ohne in blanken und leczlich resignativen 
Pragmatismus zu verfallen. Sie betreiben kritische 
und recht heterogene Ursachenforschung, um die 
aktuellen Defizite von Gleichscellungspolicik zu be­
leuchten und verschreiben ebenso heterogene Heil­
mittel, um diese zu beheben. Anzumerken wäre 
schon hier, daß einer G leichscell ungsstelle selbst - der 
Senatsverwaltung für Arbeit und Frauen Berlin - das 
Erscheinen dieses Bandes zu verdanken ist (33). Ist 
das kein Erfolg? 

Die Ursachen für mangelnden Erfolg von Gleich­
stellung, so die Aucorinnen, liegen in deren Institu­
tionen und ihrem politisch-rechtlichen Umfeld selbst 
sowie in ihren Inhalten und Konzepten begründet. 
Birgit Sauer faßt dies schon einleitend und ergänzt 
durch interessante Hinweise zur politischen Kultur­
forschung (30), feministische Ansätze zur Scaacstheo­
rie (31) und Institutionenlehre und den heuristischen 
Wert der Debatte um Gleichheit und Differenz (32) 
zusammen. Einwände gegen Gleichstellungspolitik 
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